
Einsatz von Jugendlichen und Schülern in Erwachsenenmannschaften 
 
Für den WTTV Bezirk Mittelrhein gilt: Die Spielberechtigung des Jugendlichen/Schülers, 
der in einer Mannschaft der Bezirksliga bzw. Bezirksklasse gemeldet ist, muss 
spätestens vor dem ersten Einsatz durch die Vorlage der Einverständniserklärung 
des/der Erziehungsberechtigten bei der spielleitenden Stelle (hier Bezirkssportwart) 
dokumentiert werden. Sollte dies nicht geschehen, so wird die Spielberechtigung für 
den Erwachsenenspielbetrieb von der spielleitenden Stelle widerrufen und das Spiel für 
die betreffende Mannschaft als verloren gewertet. Die Genehmigung der 
Mannschaftsaufstellung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Verein alle notwendigen 
Unterlagen beim Sportwart vorgelegt hat. Eine Vorlage der Einverständniserklärung 
beim Sportwart ist nur dann erforderlich, wenn in der vorausgegangenen Saison noch 
keine Einverständniserklärung für den Spieler vorgelegt wurde. 
Für Spieler, die in Mannschaften auf Kreisebene gemeldet sind, ist der betreffende Kreis 
zuständig. 
 


